
§ 44
Sonderregelungen für Beschäftigte

als Lehrkräfte

Nr. 1
Zu § 1 - Geltungsbereich -

1Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Lehrkräfte an allgemeinbilden-
den Schulen und berufsbildenden Schulen (zum Beispiel Berufs-, Berufsfach- und
Fachschulen). 2Sie gelten nicht für Lehrkräfte an Schulen und Einrichtungen der
Verwaltung, die der Ausbildung oder Fortbildung von Angehörigen des öffentlichen
Dienstes dienen, sowie an Krankenpflegeschulen und ähnlichen der Ausbildung die-
nenden Einrichtungen.

Protokollerklärung:

Lehrkräfte im Sinne dieser Sonderregelungen sind Personen, bei denen die Vermitt-
lung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Rahmen eines Schulbetriebes der Tätigkeit
das Gepräge gibt.

Nr. 2
Zu Abschnitt II - Arbeitszeit -

1Die §§ 6 bis 10 finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen für die ent-
sprechenden Beamten in der jeweils geltenden Fassung. 3Sind entsprechende Be-
amte nicht vorhanden, so ist die Arbeitszeit im Arbeitsvertrag zu regeln.

Nr. 3
Zu Abschnitt IV - Urlaub und Arbeitsbefreiung -

(1) 1Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehmen. 2Wird die Lehrkraft während der
Schulferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so hat sie dies unver-
züglich anzuzeigen. 3Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder,
wenn die Krankheit länger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit
zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen.

(2) 1Für eine Inanspruchnahme der Lehrkraft während der den Urlaub in den Schul-
ferien übersteigenden Zeit gelten die Bestimmungen für die entsprechenden
Beamten. 2Sind entsprechende Beamte nicht vorhanden, regeln dies die Be-
triebsparteien.

Nr. 4
Zu Abschnitt V - Befristung und Beendigung des

Arbeitsverhältnisses -

Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des
Schulhalbjahres (31. Januar beziehungsweise 31. Juli), in dem die Lehrkraft das ge-
setzlich festgelegte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente voll-
endet hat.
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§ 45
Sonderregelungen für Beschäftigte

an Theatern und Bühnen

Nr. 1
Zu § 1 - Geltungsbereich -

(1) 1Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäftigten in Theatern und Bühnen,
soweit sie nicht von der Ausnahmeregelung in § 1 Absatz 2 Buchstabe j erfasst
werden. 2Unter diese Sonderregelungen fallen Beschäftigte in der Verwaltung
und Orchesterwarte, ferner Beschäftigte mit mechanischen, handwerklichen o-
der technischen Tätigkeiten, einschließlich Meisterinnen und Meister, insbeson-
dere in den Bereichen

- Licht-, Ton- und Bühnentechnik,

- handwerkliche Bühnengestaltung (zum Beispiel Dekorationsabteilung, Re-
quisite),

- Vorderhaus,

- Kostüm und Maske.

(2) Unter diese Sonderregelungen fallen auch die folgenden Beschäftigten:

- technische Oberinspektorin und Oberinspektor, Inspektorin und Inspektor,
soweit nicht technische Leiterin oder Leiter,

- Theater- und Kostümmalerin und Theater- und Kostümmaler,

- Maskenbildnerin und Maskenbildner,

- Kascheurin und Kascheur (Theaterplastikerin und Theaterplastiker),

- Gewandmeisterin und Gewandmeister,

es sei denn, sie sind überwiegend künstlerisch tätig.

(3) Die Arbeitsbedingungen des Abendpersonals (insbesondere Platzanweiser, Lo-
genschließer, Garderobenpersonal, Toilettenpersonal, Aushilfen) werden ge-
sondert vereinbart.

Nr. 2
Zu § 2 - Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit -

Im Arbeitsvertrag kann eine Probezeit bis zur Dauer einer Spielzeit vereinbart wer-
den.

Nr. 3
Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen -

Beschäftigte sind verpflichtet, an Reisen zu auswärtigen Aufführungen teilzunehmen.



3

Protokollerklärung:

Bei Reisen zu auswärtigen Aufführungen ist die Zeit einer aus betrieblichen Gründen
angeordneten Mitfahrt auf dem Wagen, der Geräte oder Kulissen befördert, als Ar-
beitszeit zu bewerten.

Nr. 4
Zu Abschnitt II - Arbeitszeit -

(1) 1Beschäftigte sind an Sonn- und Feiertagen ebenso zu Arbeitsleistungen ver-
pflichtet wie an Werktagen. 2Zum Ausgleich für die Arbeit an Sonntagen wird je-
de Woche ein ungeteilter freier Tag gewährt. 3Dieser soll mindestens in jeder
siebenten Woche auf einen Sonn- oder Feiertag fallen.

(2) Die regelmäßige Arbeitszeit der Beschäftigten, die eine Theaterbetriebszulage
(Absatz 5) erhalten, kann um sechs Stunden wöchentlich verlängert werden.

(3) Beschäftigte erhalten für jede Arbeitsstunde, um die die allgemeine regelmäßige
Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1) nach Absatz 2 verlängert worden ist, 100 v.H. des auf
eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der jeweiligen Ent-
geltgruppe und Stufe nach Maßgabe der Entgelttabelle.

(4) 1Überstunden dürfen nur angeordnet werden, wenn ein außerordentliches drin-
gendes betriebliches Bedürfnis besteht oder die besonderen Verhältnisse des
Theaterbetriebes es erfordern. 2Für Überstunden ist neben dem Entgelt für die
tatsächliche Arbeitsleistung der Zeitzuschlag nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buch-
stabe a zu zahlen. 3Die Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 1 über die Be-
rechnung des Entgelts für die tatsächliche Arbeitsleistung findet Anwendung.

(5) 1Die Regelungen über Zeitzuschläge und über die Wechselschichtzulage und
Schichtzulage (§ 8 Absätze 1, 7 und 8) gelten nicht für Beschäftigte, die eine
Theaterbetriebszulage oder einen Theaterbetriebszuschlag nach einem landes-
bezirklichen Tarifvertrag erhalten. 2Landesbezirklich kann Abweichendes gere-
gelt werden.

Protokollerklärung zu Nr. 4 Absatz 5:

Am 31. Oktober 2006 bestehende Tarifverträge über eine Theaterbetriebszula-
ge oder einen Theaterbetriebszuschlag können nach den jeweils vereinbarten
Kündigungsfristen von den Tarifvertragsparteien auf landesbezirklicher Ebene
gekündigt werden; dies gilt auch für die von der TdL für das Tarifgebiet Ost ge-
schlossenen Tarifverträge.

(6) Die Arbeitszeit darf nur in Ausnahmefällen, wenn es der Betrieb erfordert, auf
mehr als zwei Zeitabschnitte des Tages verteilt werden.
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§ 46
Sonderregelungen für Beschäftigte

auf Schiffen und schwimmenden Geräten

Nr. 1
Zu § 1 - Geltungsbereich -

1Diese Sonderregelungen gelten für die Besatzungsmitglieder auf Schiffen und
schwimmenden Geräten, soweit die Schiffe und schwimmenden Geräte in den
Schiffslisten der Verwaltung aufgeführt sind. 2Zur Besatzung eines Schiffes oder
schwimmenden Gerätes gehören nur diejenigen Beschäftigten, die mit Rücksicht auf
Schifffahrt und Betrieb an Bord, gegebenenfalls in mehreren Schichten, tätig sein
müssen und in der von der Verwaltung aufzustellenden Bordliste aufgeführt sind.
3Beschäftigte, die an Bord dieselben Arbeiten verrichten, ohne selbst in der Bordliste
aufgeführt zu sein, werden für die Dauer dieser Tätigkeit wie Besatzungsmitglieder
behandelt. 4Die Regelungen gelten auch für Beschäftigte der Länder, die auf nicht
landeseigenen Schiffen und schwimmenden Geräten eingesetzt sind.

Protokollerklärung:

Die Eintragung in die Bordliste berührt die tarifliche Eingruppierung in die Entgelt-
gruppen nicht.

Nr. 2
Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen -

Zu den allgemeinen Pflichten gehört auch das Ableisten von Wachdienst.

Nr. 3
Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit -

(1) 1Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle. 2Im Tidebetrieb richten
sich Beginn und Ende der Arbeitszeit nach den Gezeiten. 3Kann die Arbeitsstel-
le nur mit einem vom Arbeitgeber gestellten Fahrzeug erreicht werden und trifft
das Fahrzeug infolge höherer Gewalt nicht rechtzeitig an der Arbeitsstelle ein,
wird die Zeit ab dem Zeitpunkt des auf der Arbeitsstelle angeordneten Arbeits-
beginns als Arbeitszeit gewertet.

(2) 1Kann die Arbeitsstelle auf Schiffen und schwimmenden Geräten nur mit einem
vom Arbeitgeber gestellten schwimmenden Fahrzeug erreicht werden, so wird
die Transportzeit bei der Hin- und Rückfahrt jeweils mit 50 v.H. als Arbeitszeit
gewertet. 2Die regelmäßige Arbeitszeit kann entsprechend verlängert werden.
3Für Maschinisten auf Schiffen, schwimmenden Geräten und sonstigen Motor-
geräten kann die regelmäßige Arbeitszeit für Vor- und Abschlussarbeiten um
täglich bis zu einer Stunde verlängert werden.

(3) 1Sofern die Einsatzkonzeption von seegehenden Schiffen und schwimmenden
Geräten dies erfordert (zum Beispiel 24-Stunden-Betrieb), kann die Arbeitszeit
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in einem Zeitraum von 24 Stunden auf bis zu 12 Stunden verlängert und auf ei-
nen Zeitraum von 168 Stunden verteilt werden, wenn im unmittelbaren An-
schluss an den verlängerten Arbeitszeitraum ein Ausgleich durch Freizeit er-
folgt, der dem Umfang der regelmäßigen Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 ent-
spricht. 2Im Rahmen der Wechselschichten nach Satz 1 geleistete Arbeitsstun-
den, die über das Doppelte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach
§ 6 Absatz 1 hinausgehen, sind Überstunden im Sinne des § 7 Absatz 7.

(4) Außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit angeordnete Anwesenheit an Bord wird
bei der Bemessung des Entgelts zu 50 v. H. als Arbeitszeit gewertet, es sei
denn, dass Freiwache gewährt wird oder dass Arbeit angeordnet ist.

(5) 1Für Beschäftigte, die über 10 Stunden hinaus zum Wachdienst herangezogen
werden, können Wachschichten bis zu zwölf Stunden festgesetzt werden, wenn
in den Wachdienst in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst im Sinne des § 7
Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a Arbeitszeitgesetz fällt. 2Für die Bemessung des
Entgelts während der Wachdienste gelten folgende Vorschriften:

1. Bei folgenden Wachschichten wird für jede Wachstunde das volle Entgelt
gezahlt:

a) Durchgehende Wachdienste, bei denen Pausen oder inaktive Zeiten
während des Bereitschaftsdienstes weniger als ein Drittel der Ge-
samtwachzeit ausmachen.

b) Wachdienste, die ausschließlich im Freien abgeleistet werden oder bei
denen auf Anordnung oder infolge besonderer Umstände eine Bin-
dung an einen vorgeschriebenen Platz besteht (zum Beispiel Decks-,
Maschinen-, Brücken- oder Ankerwachen).

2. Anwesenheitswachdienste, die nicht den in Nr. 1 genannten Einschrän-
kungen unterliegen, werden wie folgt bewertet:

a) Bei einer Tageswachschicht wird je eineinhalb Wachstunden das Ent-
gelt für eine Arbeitsstunde gezahlt.

b) Bei einer Nachtwachschicht bis zu zwölf Stunden wird eine Stunden-
garantie von drei Arbeitsstunden angesetzt, wenn beim Wachdienst
nur Anwesenheit verlangt und eine Schlafgelegenheit gestellt wird.
Soweit die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht vorliegen, gilt Buchsta-
be a entsprechend.

(6) Bei sämtlichen Arten der Anwesenheitswachdienste wird für kleine Arbeiten
während der Wache, die insgesamt weniger als zwei Stunden betragen, keine
besondere Vergütung gezahlt.

(7) 1Besatzungsmitglieder auf Schadstoffunfallbekämpfungsschiffen und auf Lade-
raumsaugbaggern, deren Arbeitszeit sich nach Absatz 3 richtet, erhalten pro
Einsatztag einen Zuschlag in Höhe von 25 Euro. 2Überstunden sind bis zu zwei
Stunden täglich abgegolten (zum Beispiel für kleinere Reparaturen); dies gilt
nicht im Falle von Havarien, Bergungsarbeiten oder angeordneten Reparaturen.
3Der Zuschlag nach Satz 1 ist von der Durchschnittsberechnung nach § 21
Satz 2 ausgenommen.
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Nr. 4
Zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit -

(1) Bei angeordneter Anwesenheit an Bord nach Nr. 3 Absatz 4 werden Zeitzu-
schläge nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b bis f nicht gezahlt.

(2) Bei allen Formen des Wachdienstes im Sinne der Nr. 3 Absatz 5 Satz 2 Nr. 2
wird der Zeitzuschlag nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b und Buchstabe f
nicht gezahlt.

Nr. 5
Zu Abschnitt III - Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen -

Beschäftigte, die für eine andere Tätigkeit qualifiziert werden, erhalten während der
Qualifizierungszeit ihr bisheriges Tabellenentgelt und sonstige Entgeltbestandteile.

Nr. 6
Zu § 19 - Erschwerniszuschläge -

(1) 1Bei Bergungen und Hilfeleistungen sowie Havariearbeiten und mit diesen zu-
sammenhängenden Arbeiten werden Zuschläge in Höhe von 25 v.H. des auf
eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der Stufe 2 der Ent-
geltgruppe 2 gezahlt. 2Dies gilt auch bei Bergungen von Fahrzeugen und Ge-
genständen der eigenen Verwaltung sowie Hilfeleistungen für solche Fahrzeuge
und Gegenstände, sofern die Leistungen besonders schwierig oder mit erhebli-
cher Gefahr verbunden waren.

(2) 1Auf Schadstoffunfallbekämpfungsschiffen und Laderaumsaugbaggern wird für
Einsätze zum Feuerschutz beziehungsweise zur Bekämpfung von Schadstof-
fen, Öl oder Chemikalien je Einsatztag ein Zuschlag in Höhe von 50 Euro ge-
zahlt und die Verpflegung vom Arbeitgeber unentgeltlich bereitgestellt; dies gilt
nicht für Übungseinsätze. 2Absatz 1 findet keine Anwendung.

(3) Beschäftigten, die auf einem Fahrzeug oder schwimmenden Gerät tätig sind,
wird der bei Havarie oder Sinken des Fahrzeuges oder schwimmenden Gerä-
tes, durch Brand, Explosion oder Einbruchsdiebstahl oder durch ähnliche Ursa-
chen auf dem Fahrzeug oder Gerät nachweisbar entstandene Schaden an per-
sönlichen Gegenständen bis zum Höchstbetrag von 1.500 Euro im Einzelfall er-
setzt.

Nr. 7
Zu § 23 Absatz 4 - Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld -

(1) 1Für Fahrten zur Arbeitsstelle werden die entstandenen notwendigen Fahrtkos-
ten nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Bundesreisekostengesetz beziehungsweise
entsprechender landesrechtlicher Vorschriften erstattet, sofern sie die Fahrtkos-
ten zu der Arbeitsstätte, der die/der Beschäftigte dauerhaft personell zugeord-
net ist, übersteigen. 2An Stelle des Tagegeldes (§ 6 Bundesreisekostengesetz
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beziehungsweise entsprechende landesrechtliche Vorschriften) wird nachfol-
gende Aufwandsvergütung gezahlt:

- bei einer Abwesenheit ab 8 Stunden in Höhe von 3 Euro,

- bei einer Abwesenheit ab 14 Stunden in Höhe von 5 Euro,

- bei einer Abwesenheit ab 24 Stunden für je 24 Stunden in Höhe
von 8 Euro.

3Beträgt hierbei die Entfernung zwischen der Arbeitsstätte, der die/der Beschäf-
tigte dauerhaft personell zugeordnet ist und der Stelle, an der das Dienstge-
schäft erledigt wird, weniger als 2 km, wird Aufwandsvergütung nach Satz 2
nicht gewährt. 4Notwendige Übernachtungskosten werden gemäß § 7 Bundes-
reisekostengesetz beziehungsweise entsprechenden landesrechtlichen Vor-
schriften erstattet.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 wird bei Abwesenheit von 3 bis zu 8 Stunden
eine Pauschale in Höhe von 2 Euro gezahlt.

(3) 1Für Beschäftigte auf Schiffen oder schwimmenden Geräten - mit Ausnahme
der Besatzungsmitglieder auf Fähren der Länder Bremen, Niedersachsen und
Schleswig-Holstein - ist Absatz 1 mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. Für die Berechnung des Tagegeldes nach Absatz 1 Satz 2 ist maßgebend,
dass sich das Schiff nicht am ständigen Liegeplatz (Heimathafen) befindet.

2. Bei Übernachtungen auf Schiffen oder schwimmenden Geräten, die nicht
den erlassenen Mindestbestimmungen entsprechen, wird ein Übernach-
tungsgeld in Höhe von 8 Euro gezahlt.

2Reisebeihilfen für Familienheimfahrten werden nach Maßgabe des § 8 Sätze 3
und 4 Bundesreisekostengesetz beziehungsweise entsprechender landesrecht-
licher Vorschriften gezahlt. 3Satz 2 gilt nicht für Trennungsgeldempfänger.

(4) Die Regelungen in den Absätzen 1 und 3 ersetzen die Vorschriften über die Er-
stattung von Reisekosten in § 23 Absatz 4.

(5) Abweichend von § 6 Absatz 11 Satz 3 werden nicht anrechenbare Reisezeiten
bei fester Arbeitszeit zu 50 v.H. als Freizeitausgleich gewährt und bei gleitender
Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften als Arbeitszeit ange-
rechnet.

Nr. 7
Zu § 27 - Zusatzurlaub -

Die Regelungen über Zusatzurlaub nach § 27 gelten nicht bei Tätigkeiten nach Nr. 3
Absatz 4 bis 6.
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§ 47
Sonderregelungen für Beschäftigte

im Justizvollzugsdienst der Länder sowie
im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg

Nr. 1
Zu § 1 - Geltungsbereich -

(1) Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte des Justizvollzugsdienstes, die
im Aufsichtsdienst, im Werkdienst oder im Sanitätsdienst tätig sind sowie für
Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und Hansestadt Ham-
burg.

(2) Nr. 2 gilt nur für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und
Hansestadt Hamburg.

(3) Diese Sonderregelungen gelten nur im Tarifgebiet West.

Nr. 2
Zu Abschnitt II - Arbeitszeit - und

zu Abschnitt III - Eingruppierung, Entgelt -

(1) 1Die §§ 6, 7 und 19 finden auf Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst der
Freien und Hansestadt Hamburg keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmun-
gen für die entsprechenden Beamten.

(2) Beschäftige im Einsatzdienst erhalten eine monatliche Zulage (Feuerwehrzula-
ge) in Höhe von

- 63,69 Euro nach einem Jahr Beschäftigungszeit und

- 127,38 Euro nach zwei Jahren Beschäftigungszeit.

(3) 1Die Feuerwehrzulage wird nur für Zeiträume gezahlt, für die Entgelt, Urlaubs-
entgelt oder Entgelt im Krankheitsfall zusteht. 2Sie ist bei der Bemessung des
Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen.

Nr. 3
Zu Abschnitt V - Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses -

Übergangszahlung

(1) 1Das Arbeitsverhältnis endet auf schriftliches Verlangen vor Vollendung des für
das Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente gesetzlich festgelegten Al-
ters zu dem Zeitpunkt, zu dem vergleichbare Beamtinnen und Beamte des Ar-
beitgebers im Aufsichtsdienst beziehungsweise im Einsatzdienst der Berufsfeu-
erwehr in den gesetzlichen Ruhestand treten. 2Die/Der Beschäftigte hat das
Verlangen mindestens drei Monate vor Erreichen dieses Zeitpunktes zu erklä-
ren.
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(2) 1Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 geendet hat, erhalten für
jedes volle Beschäftigungsjahr im Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst bezie-
hungsweise Einsatzdienst eine Übergangszahlung in Höhe von 45 v.H. des mo-
natlichen Tabellenentgelts der Entgeltgruppe 6 Stufe 6, höchstens das 35-fache
dieses Betrages. 2Die Übergangszahlung erfolgt in einer Summe mit dem Aus-
scheiden der/des Beschäftigten. 3Auf Wunsch des Beschäftigten kann die
Übergangszahlung auch in Teilbeträgen ausgezahlt werden.

(3) 1Der Anspruch auf Übergangszahlung besteht nur dann, wenn Beschäftigte den
Abschluss einer auf eine Kapitalleistung gerichteten Versicherung und die Ent-
richtung der Beiträge mit einer garantierten Ablaufleistung zum voraussichtli-
chen Zeitpunkt der Beendigungsmöglichkeit des Arbeitsverhältnisses nach Ab-
satz 1, mindestens in Höhe von 30 v.H. des monatlichen Tabellenentgelts der
Entgeltgruppe 6 Stufe 6, multipliziert mit 35 nachweisen. 2Ist die/der Beschäftig-
te bei erstmaliger Tätigkeit im Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst bezie-
hungsweise Einsatzdienst älter als 25 Jahre, verringert sich die garantierte Ab-
laufleistung, auf die die Versicherung nach Satz 1 mindestens abzuschließen
ist, um 1/35 für jedes übersteigende Jahr. 3Von der Entrichtung der Beiträge
kann vorübergehend bei einer wirtschaftlichen Notlage der/des Beschäftigten
abgesehen werden.

(4) 1Beschäftigte, die am 31 Oktober 2006 schon und am 1. November 2006 noch
im Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst beziehungsweise Einsatzdienst be-
schäftigt sind, erhalten - in den Fällen der Buchstaben c bis e unter der Voraus-
setzung des Absatzes 3 -

a) eine Übergangszahlung in Höhe von 100 v.H., wenn sie am Stichtag das
55. Lebensjahr vollendet haben,

b) eine Übergangszahlung in Höhe von 95 v.H., wenn sie am Stichtag das
50. Lebensjahr vollendet haben,

c) eine Übergangszahlung in Höhe von 87,5 v.H., wenn sie am Stichtag das
45. Lebensjahr vollendet haben,

d) eine Übergangszahlung in Höhe von 77,5 v.H., wenn sie am Stichtag das
40. Lebensjahr vollendet haben,

e) eine Übergangszahlung in Höhe von 62,5 v.H., wenn sie am Stichtag das
37. Lebensjahr vollendet haben,

des 26,3-fachen des monatlichen Tabellenentgelts der Entgeltgruppe 6 Stufe 6,
wenn sie zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Absatz
1 mindestens 35 Jahre im Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst beziehungs-
weise Einsatzdienst bei demselben Arbeitgeber tätig waren. 2Bei einer kürzeren
Beschäftigung verringert sich die Übergangszahlung um 1/35 für jedes fehlende
Jahr.

(5) 1Einem Antrag von Beschäftigten auf Vereinbarung von Altersteilzeitarbeit nach
dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) soll auch schon
vor der Vollendung des 60. Lebensjahres entsprochen werden. 2§ 5 Absatz 7
TV ATZ gilt in diesen Fällen mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Vomhun-
dertsatzes von 5 v.H. ein Vomhundertsatz von 8,33 v.H. tritt.
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§ 48
Sonderregelungen für Beschäftigte

im forstlichen Außendienst

Nr. 1
Zu § 1 - Geltungsbereich -

Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte im forstlichen Außendienst, die nicht
von § 1 Absatz 2 Buchstabe d erfasst werden.

Nr. 2
Zu Abschnitt II - Arbeitszeit -

(1) 1Der tarifliche wöchentliche Arbeitszeitkorridor beträgt 48 Stunden. 2Ab-
weichend von § 7 Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die über
den Arbeitszeitkorridor nach Satz 1 hinaus auf Anordnung geleistet worden
sind. 3§ 10 Absatz 1 Satz 3 findet keine Anwendung, auf Antrag der/des Be-
schäftigten kann ein Arbeitszeitkonto in vereinfachter Form durch Selbstauf-
schreibung geführt werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Dienstvereinbarungen zur Gleitzeit bestehen oder ver-
einbart werden.
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§ 49
Sonderregelungen für Beschäftigte

in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben,
Weinbau- und Obstanbaubetrieben

Nr. 1
Zu § 1 Absatz 1 - Geltungsbereich -

Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwaltungen
und Betrieben, Weinbau- und Obstanbaubetrieben.

Nr. 2
Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit -

1Die regelmäßige Arbeitszeit kann in vier Monaten bis auf 50 und weiteren vier Mo-
naten des Jahres auf bis zu 56 Stunden wöchentlich festgesetzt werden. 2Sie darf im
Jahr aber 2.188 Stunden im Tarifgebiet West und 2.214 Stunden im Tarifgebiet Ost
nicht übersteigen. 3Dies gilt nicht für Beschäftigte im Sinne des § 38 Absatz 5 Satz 1,
denen Arbeiten übertragen sind, deren Erfüllung zeitlich nicht von der Eigenart der
Verwaltung oder des Betriebes abhängig ist.
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Anhang zu § 6

Regelung der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im
Tarifgebiet West

(1) Grundsätze der Berechnung

a) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit aus-
schließlich der Pausen wird für jedes Bundesland im Tarifgebiet
West auf der Grundlage der festgestellten tatsächlichen durch-
schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Februar 2006 ohne Ü-
berstunden und Mehrarbeit (tariflich und arbeitsvertraglich verein-
barte Arbeitszeit) von den Tarifvertragsparteien einvernehmlich
festgelegt.

b) 1Die Differenz zwischen der bisherigen tariflichen Arbeitszeit zur
tatsächlichen Arbeitszeit wird verdoppelt, dabei werden aber nicht
mehr als 0,4 Stunden für den zweiten Teil der Verdoppelung der
Differenz berücksichtigt. 2Das Ergebnis ist die Gesamtdifferenz.
3Die Gesamtdifferenz wird der bisherigen tariflichen Arbeitszeit zu-
gerechnet.

c) 1Für die Beschäftigten beziehungsweise Beschäftigtengruppen,
welche die Tarifvertragsparteien in § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe
b Doppelbuchstabe aa bis ff festgelegt haben bzw. die durch lan-
desbezirkliche Vereinbarung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b
Doppelbuchstabe gg einbezogen sind, beträgt die durchschnittliche
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen
38,5 Stunden. 2Das auf diese Beschäftigten (einschließlich der Ärz-
te nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe d) entfallende Volumen der
Differenz zu der Arbeitzeit nach Buchstabe b wird auf die Beschäf-
tigten in den anderen Beschäftigungsbereichen übertragen und er-
höht beziehungsweise verringert für diese das Ergebnis der nach
Buchstabe b errechneten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit.
3Unter Berücksichtigung der Ergebnisse nach Satz 1 und 2 wird die
Gesamtdifferenz mit einem ermittelten Faktor multipliziert.

(2) Festellungen und Berechnungen

1Die tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im Monat Februar
2006, ermittelt nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a, beträgt nach den Feststel-
lungen der Tarifvertragsparteien in

Baden-Württemberg 38,95 Stunden
Bayern 39,33 Stunden
Bremen 38,795 Stunden
Hamburg 38,73 Stunden
Niedersachsen 38,92 Stunden
Nordrhein-Westfalen 39,20 Stunden
Rheinland-Pfalz 38,75 Stunden
Saarland 38,80 Stunden
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Schleswig-Holstein 38,60 Stunden.

2Ergebnisse der Berechnungen nach Absatz 1 Buchstabe b:

Land § 6 Absatz 1
Satz 1 Buch-

stabe a

Bisherige
tarifliche Ar-

beitszeit § 15
Absatz 1 BAT

Differ-
enz

Gesamtdifferenz
nach Absatz 1
Buchstabe b

Baden-Württemberg 38,95 38,50 0,45 0,85
Bayern 39,33 38,50 0,83 1,23
Bremen 38,795 38,50 0,295 0,59
Hamburg 38,73 38,50 0,23 0,46
Niedersachsen 38,92 38,50 0,42 0,82
Nordrhein-Westfalen 39,20 38,50 0,70 1,10
Rheinland-Pfalz 38,75 38,50 0,25 0,50
Saarland 38,80 38,50 0,30 0,60
Schleswig-Holstein 38,60 38,50 0,10 0,20

3Die Tarifvertragsparteien in den Ländern errechnen aufgrund der Daten nach
Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit
für die Beschäftigten nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a. 4Ist eine Einigung
über die Daten und das ermittelte Ergebnis zur Arbeitszeit in einem Land nicht zu
erzielen, werden die Tarifvertragsparteien auf Bundesebene in einer gemeinsa-
men Kommission eine abschließende Festlegung vornehmen.

5Zur praktischen Umsetzung ermitteln die Tarifvertragsparteien auf Bundesebene
entsprechend dem festgestellten Ergebnis unter Berücksichtigung des Absatzes 1
Buchstabe c einen Faktor, mit dem die Gesamtdifferenz nach Absatz 1 Buchstabe
b multipliziert wird.

6Danach ergibt sich für die Ermittlung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
in den einzelnen Bundesländern jeweils folgender Faktor:

Land Faktor
Baden-Württemberg 46,47
Bayern 32,60
Bremen 66,44
Hamburg 84,78
Niedersachsen 48,54
Nordrhein-Westfalen 36,21
Rheinland-Pfalz 78,00
Saarland 65,83
Schleswig-Holstein 193,50

7Die Ergebnisse werden auf volle Hundertstel gerundet.
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Anhang zu § 16

Besondere Stufenregelungen für vorhandene und neu eingestellte Beschäftigte

I.

1Abweichend von § 16 Absatz 1 ist Endstufe

a) in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend

- Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O,

- Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O,

- Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus Vc BAT/BAT-O (vorhandene Be-
schäftigte),

- Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus VI b BAT/BAT-O (Lehrkräfte, vor-
handene Beschäftigte)

- Lohngruppe 9 MTArb/MTArb-O;

b) in der Entgeltgruppe 3 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der

- Vergütungsgruppe VIII mit und ohne Aufstieg nach VII BAT sowie nach
Aufstieg aus IXa/IXb BAT/BAT-O,

- Lohngruppe 3 nach Aufstieg aus Lohngruppe 2 und 2a MTArb/MTArb-O
(vorhandene Beschäftigte),

- Lohngruppe 2a nach Aufstieg aus Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach Lohn-
gruppe 3 MTArb/MTArb-O (vorhandene Beschäftigte),

- Lohngruppe 2 mit Aufstiegen nach Lohngruppe 2a und 3 MTArb/MTArb-O;

c) in der Entgeltgruppe 2 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der

- Vergütungsgruppe IXb nach Aufstieg aus X BAT/BAT-O (vorhandene Be-
schäftigte),

- Vergütungsgruppe X mit Aufstieg nach IXb BAT/BAT-O,

- Vergütungsgruppe X BAT/BAT-O (vorhandene Beschäftigte),

- Lohngruppe 1a MTArb/MTArb-O (vorhandene Beschäftigte),

- Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach Lohngruppe 1a MTArb/MTArb-O.

Protokollerklärung zu Anhang zu § 16:
1Vorhandene Beschäftigte sind Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 1 TVÜ-Länder.

2Abweichend von § 16 Absatz 3 Satz 1 gelten für die Stufenlaufzeiten folgende Son-
derregelungen:

3In der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 3 nach fünf Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4
nach neun Jahre in Stufe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der

- Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O,

- Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O (einschließlich
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in Vergütungsgruppe Vb vorhandener Aufsteiger aus Vergütungsgruppe
Vc BAT/BAT-O)

erreicht; bei Tätigkeiten entsprechend der Lohngruppe 9 MTArb/MTArb-O wird die
Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 nach sieben Jahren in Stufe 3
erreicht.

II.

(1) Abweichend von § 16 Absatz 1 ist für die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage
1b zum BAT/BAT-O) Eingangsstufe

a) in den Entgeltgruppen 9 und 11 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend

- Kr. XI mit Aufstieg nach Kr. XII

- Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX

- Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII (9 b)

b) in den Entgeltgruppen 7 und 9 bis 12 die Stufe 3 bei Tätigkeiten entspre-
chend

- Kr. XII mit Aufstieg nach Kr. XIII

- Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI

- Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X

- Kr. VI mit Aufstieg nach Kr. VII

- Kr. VII ohne Aufstieg

- Kr. VI ohne Aufstieg

c) in der Entgeltgruppe 7 die Stufe 2 bei Tätigkeiten entsprechend

- Kr. Va mit Aufstieg nach Kr. VI

- Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va und weiterem Aufstieg nach Kr. VI

- Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va

(2) Abweichend von § 16 Absatz 1 ist für die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage
1b zum BAT/BAT-O) Endstufe

a) in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 6 (gesonderter Wert) bei Tätigkeiten ent-
sprechend der Vergütungsgruppe

- Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX

b) in der Entgeltgruppe 9 b die Stufe 6 bei Tätigkeiten entsprechend der Ver-
gütungsgruppe

- Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII

c) in der Entgeltgruppe 9 b die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der Ver-
gütungsgruppe

- Kr. VI mit Aufstieg nach Kr. VII
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d) in der Entgeltgruppe 9 b die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Ver-
gütungsgruppe

- Kr. VI ohne Aufstieg

e) in der Entgeltgruppe 8 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend

- Kr. IV mit Aufstieg nach Kr. V

(3) Abweichend von § 16 Absatz 3 Satz 1 gelten für die Beschäftigten im Pflege-
dienst (Anlage 1b zum BAT/BAT-O) für die Stufenlaufzeiten folgende
Sonderregelungen:

a) in der Entgeltgruppe 12 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und
die Stufe 5 nach drei Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der
Vergütungsgruppe Kr. XII mit Aufstieg nach Kr. XIII,

b) in der Entgeltgruppe 11 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und
die Stufe 5 nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der
Vergütungsgruppe Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI,

c) in der Entgeltgruppe 10 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und
die Stufe 5 nach drei Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der
Vergütungsgruppe Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X,

d) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 6 nach zwei Jahren in Stufe 5 bei Tä-
tigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. VIII mit Aufstieg nach
Kr. IX,

e) in der Entgeltgruppe 9 (9b) wird die Stufe 5 nach fünf Jahren in Stufe 4 bei
Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. VII mit Aufstieg nach
Kr. VIII,

f) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 nach fünf Jahren in Stufe 3 und die
Stufe 5 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der
Vergütungsgruppen Kr. VI mit Aufstieg nach VII, Kr. VII ohne Aufstieg,

g) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 3
und die Stufe 5 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entspre-
chend der Vergütungsgruppe Kr. VI ohne Aufstieg

erreicht.
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C. Anlagen

Anlage A 1

Anlage A 1 zum TV-Länder

Tabelle TV-Länder
Tarifgebiet West

- Gültig für die Zeit vom 1. November 2006 bis 31. Dezember 2007 -

Grundentgelt EntwicklungsstufenEntgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.384 3.760 3.900 4.400 4.780
14 3.060 3.400 3.600 3.900 4.360
13 2.817 3.130 3.300 3.630 4.090
12 2.520 2.800 3.200 3.550 4.000
11 2.430 2.700 2.900 3.200 3.635
10 2.340 2.600 2.800 3.000 3.380
9 1) 2.061 2.290 2.410 2.730 2.980 2)

8 1.926 2.140 2.240 2.330 2.430 2.4933)

7 1.8004) 2.000 2.130 2.230 2.305 2.375
6 1.764 1.960 2.060 2.155 2.220 2.2855)

5 1.688 1.875 1.970 2.065 2.135 2.185
4 1.6026) 1.780 1.900 1.970 2.040 2.081
3 1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 1.995
2 1.449 1.610 1.660 1.710 1.820 1.935
1 Je 4 Jahre 1.286 1.310 1.340 1.368 1.440

Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen:

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 61) E 9b
2.495 2.650 2.840 3.020

2) 3.180
3) 2.533
4) 1.850
5) 2.340
6) 1.652
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Anlage A 2

Anlage A 2 zum TV-Länder

Tabelle TV-Länder
Tarifgebiet West

- Gültig ab 1. Januar 2008 -

Grundentgelt EntwicklungsstufenEntgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.485 3.870 4.015 4.530 4.920

14 3.150 3.500 3.705 4.015 4.490

13 2.900 3.225 3.400 3.740 4.210

12 2.595 2.885 3.295 3.655 4.120

11 2.505 2.780 2.985 3.295 3.745

10 2.410 2.680 2.885 3.090 3.480

9 1) 2.125 2.360 2.480 2.810 3.070 2)

8 1.985 2.205 2.305 2.400 2.505 2.5703)

7 1.8554) 2.060 2.195 2.295 2.375 2.445

6 1.820 2.020 2.120 2.220 2.285 2.3555)

5 1.740 1.930 2.030 2.125 2.200 2.250

4 1.6506) 1.835 1.960 2.030 2.100 2.145

3 1.625 1.805 1.855 1.935 2.000 2.055

2 1.495 1.660 1.710 1.760 1.875 1.995

1 Je 4 Jahre 1.325 1.350 1.380 1.410 1.485

Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen:

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 61) E 9b
2.570 2.730 2.925 3.110

2) 3.275
3) 2.610
4) 1.905
5) 2.405
6) 1.700
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Anlage B 1

Anlage B 1 zum TV-Länder

Tabelle TV-Länder
Tarifgebiet Ost

- Gültig für die Zeit vom 1. November 2006 bis 31. Dezember 2007 -

Grundentgelt EntwicklungsstufenEntgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.130 3.478 3.608 4.070 4.422
14 2.831 3.145 3.330 3.608 4.033
13 2.606 2.895 3.053 3.358 3.783
12 2.331 2.590 2.960 3.284 3.700
11 2.248 2.498 2.683 2.960 3.362
10 2.165 2.405 2.590 2.775 3.127
91) 1.906 2.118 2.229 2.525 2.757 2)

8 1.782 1.980 2.072 2.155 2.248 2.3063)

7 1.6654) 1.850 1.970 2.063 2.132 2.197
6 1.632 1.813 1.906 1.993 2.054 2.1145)

5 1.561 1.734 1.822 1.910 1.975 2.021
4 1.4826) 1.647 1.758 1.822 1.887 1.925
3 1.457 1.619 1.665 1.739 1.795 1.845
2 1.340 1.489 1.536 1.582 1.684 1.790
1 Je 4 Jahre 1.190 1.212 1.240 1.265 1.332

Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen:

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 61) E 9b
2.308 2.451 2.627 2.794

2) 2.942
3) 2.343
4) 1.711
5) 2.165
6) 1.528
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Anlage B 2

Anlage B 2 zum TV-Länder

Tabelle TV-Länder
Tarifgebiet Ost

- Gültig in der Zeit vom 1. Januar 2008 bis 30. April 2008 -

Grundentgelt EntwicklungsstufenEntgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.130 3.478 3.608 4.070 4.422

14 2.831 3.145 3.330 3.608 4.033

13 2.606 2.895 3.053 3.358 3.783

12 2.331 2.590 2.960 3.284 3.700

11 2.248 2.498 2.683 2.960 3.362

10 2.165 2.405 2.590 2.775 3.127

9 1.906 2.118 2.229 2.525 2.757

9 1) 2) 2.061 2.290 2.410 2.730 2.980 3)

8 1) 1.926 2.140 2.240 2.330 2.430 2.4934)

7 1) 1.8005) 2.000 2.130 2.230 2.305 2.375
6 1) 1.764 1.960 2.060 2.155 2.220 2.2856)

5 1) 1.688 1.875 1.970 2.065 2.135 2.185
4 1) 1.6027) 1.780 1.900 1.970 2.040 2.081
3 1) 1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 1.995
2 1) 1.449 1.610 1.660 1.710 1.820 1.935
1 1) Je 4 Jahre 1.286 1.310 1.340 1.368 1.440

1) Entgelt für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebietes Ost Anwen-
dung finden und die nach dem BAT-O in die Vergütungsgruppen X bis Vb, Kr. I
bis Kr. VIII eingruppiert oder nach dem MTArb-O in die Lohngruppen 1 bis 9
eingereiht wären.

Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen:

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 62) E 9b
2.495 2.650 2.840 3.020

3) 3.180
4) 2.533
5) 1.850
6) 2.340
7) 1.652
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Anlage B 3

Anlage B 3 zum TV-Länder

Tabelle TV-Länder
Tarifgebiet Ost

- Gültig ab 1. Mai 2008 -

Grundentgelt EntwicklungsstufenEntgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.224 3.580 3.714 4.190 4.551

14 2.914 3.238 3.427 3.714 4.153

13 2.683 2.983 3.145 3.460 3.894

12 2.400 2.669 3.048 3.381 3.811

11 2.317 2.572 2.761 3.048 3.464

10 2.229 2.479 2.669 2.858 3.219

9 1.966 2.183 2.294 2.599 2.840

9 1) 2) 2.125 2.360 2.480 2.810 3.070 3)

8 1) 1.985 2.205 2.305 2.400 2.505 2.5704)

7 1) 1.8555) 2.060 2.195 2.295 2.375 2.445

6 1) 1.820 2.020 2.120 2.220 2.285 2.3556)

5 1) 1.740 1.930 2.030 2.125 2.200 2.250

4 1) 1.6507) 1.835 1.960 2.030 2.100 2.145

3 1) 1.625 1.805 1.855 1.935 2.000 2.055

2 1) 1.495 1.660 1.710 1.760 1.875 1.995

1 1) Je 4 Jahre 1.325 1.350 1.380 1.410 1.485

1) Entgelt für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebietes Ost Anwen-
dung finden und die nach dem BAT-O in die Vergütungsgruppen X bis Vb, Kr. I
bis Kr. VIII eingruppiert oder nach dem MTArb-O in die Lohngruppen 1 bis 9
eingereiht wären.

Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen:

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 62) E 9b
2.570 2.730 2.925 3.110

3) 3.275
4) 2.610
5) 1.905
6) 2.405
7) 1.700
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Anlage C 1
Anlage C 1 zum TV-Länder

Entgelttabelle
für Ärztinnen und Ärzte

im Geltungsbereich des § 41 TV-L
Tarifgebiet West

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden
- Gültig vom 1. November 2006 bis 31. Dezember 2007 -

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Ä 1 3.600 3.800 3.950 4.200 4.500

Ä 2 4.750 5.150 5.500

Ä 3 5.950 6.300 6.800

Ä 4 7.000 7.500 7.900

Anlage C 2
Anlage C 2 zum TV-Länder

Entgelttabelle
für Ärztinnen und Ärzte

im Geltungsbereich des § 41 TV-L
Tarifgebiet West

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden
- Gültig ab 1. Januar 2008 -

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Ä 1 3.705 3.915 4.065 4.325 4.635

Ä 2 4.890 5.300 5.660

Ä 3 6.125 6.485 7.000

Ä 4 7.205 7.720 8.130
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Anlage D 1
Anlage D 1 zum TV-Länder

Entgelttabelle
für Ärztinnen und Ärzte

im Geltungsbereich des § 41 TV-L
Tarifgebiet Ost

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden
- Gültig vom 1. November 2006 bis 30. April 2008 -

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Ä 1 3.200 3.400 3.500 3.700 4.000

Ä 2 4.200 4.500 4.800

Ä 3 5.300 5.600 6.000

Ä 4 6.200 6.600 7.000

Anlage D 2
Anlage D 2 zum TV-Länder

Entgelttabelle
für Ärztinnen und Ärzte

im Geltungsbereich des § 41 TV-L

Tarifgebiet Ost
Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden

- Gültig ab 1. Mai 2008 -

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Ä 1 3.295 3.500 3.605 3.810 4.120

Ä 2 4.325 4.635 4.940

Ä 3 5.455 5.765 6.175

Ä 4 6.380 6.795 7.205
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Anlage E
Anlage zu § 8 Absatz 6 Buchstabe e Satz 1

in der Fassung des § 42 Nr. 6 und des § 43 Nr. 5
(Bereitschaftsdienstentgelt)

Gültig ab 1. November 2006

A. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O
richtet

Vergütungs-
gruppe

Tarifgebiet
West
€

Tarifgebiet
Ost
€

VergGr. I 30,20 26,88
VergGr. Ia 27,68 24,63
VergGr. Ib 25,46 22,67
VergGr. IIa 23,32 20,75
VergGr. III 21,06 18,73
VergGr. IVa 19,38 17,24
VergGr. IVb 17,84 15,87
VergGr. Va/b 17,20 15,30
VergGr. Vc 16,36 14,56
VergGr. VIb 15,19 13,51
VergGr. VII 14,25 12,69
VergGr. VIII 13,39 11,91
VergGr. IXa 12,89 11,48
VergGr. IXb 12,65 11,26
VergGr. X 12,01 10,69

B. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O
richtet

Vergütungs-
gruppe

Tarifgebiet
West
€

Tarifgebiet
Ost
€

Kr. XIII 25,07 22,31
Kr. XII 23,10 20,56
Kr. XI 21,79 19,40
Kr. X 20,49 18,23
Kr. IX 19,29 17,16
Kr. VIII 18,95 16,86
Kr. VII 17,88 15,91
Kr. VI 17,34 15,44
Kr. Va 16,70 14,86
Kr. V 16,25 14,46
Kr. IV 15,44 13,74
Kr. III 14,64 13,03
Kr. II 13,93 12,40
Kr. I 13,30 11,84
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C. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach dem MTArb / MTArb-O richtet

Lohn-
gruppe

Tarifgebiet
West
€

Tarifgebiet
Ost
€

Lgr. 9 16,95 15,08
Lgr. 8a 16,58 14,75
Lgr. 8 16,21 14,43
Lgr. 7a 15,86 14,13
Lgr. 7 15,51 13,81
Lgr. 6a 15,19 13,51
Lgr. 6 14,85 13,21
Lgr. 5a 14,53 12,93
Lgr. 5 14,21 12,65
Lgr. 4a 13,90 12,38
Lgr. 4 13,60 12,10
Lgr. 3a 13,30 11,84
Lgr. 3 13,01 11,58
Lgr. 2a 12,74 11,33
Lgr. 2 12,45 11,08
Lgr. 1a 12,19 10,84
Lgr. 1 11,91 10,60
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Anhang zu den Anlagen A und B

Beschäftigte im Pflegedienst

Abweichend von § 15 Absatz 2 Satz 1 erhalten die Beschäftigten im Pflegedienst
(Anlage 1b zum BAT/BAT-O)
a) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr.

Va mit Aufstieg nach Kr. VI, Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va und weiterem Auf-
stieg nach Kr. VI
- in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3,
- in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3,
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 3,
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 4,

b) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr.
V mit Aufstieg nach Kr. VI
- in der Stufe 1 den Tabellenwert der Stufe 2,
- in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3,
- in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3,
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 3,
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 4,

c) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr.
V mit Aufstieg nach Kr. Va
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5,
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 6,

d) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr.
IV mit Aufstieg nach Kr. V und weiterem Aufstieg nach Kr. Va
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5,
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 6,

e) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr.
IV mit Aufstieg nach Kr. V
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5,

f) in der Entgeltgruppe 4 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr.
II mit Aufstieg nach Kr. III und weiterem Aufstieg nach Kr. IV sowie Kr. III mit
Aufstieg nach Kr. IV
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 4,
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 5,
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 6,

g) in der Entgeltgruppe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. I
mit Aufstieg nach Kr. II
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 4 Stufe 6.
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Hinweis der Tarifvertragsparteien zu § 6 Abs. 1 TV-L

zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit in den Ländern (West)

Um die praktische Umsetzung in den einzelnen Bundesländern zu erleichtern, geben die Tarifver-

tragsparteien die Ergebnisse der Berechnungen nach § 6 Absatz 1 und dem Anhang zu § 6 TV-L als

Hinweis bekannt, der nicht Bestandteil des Tarifvertrages ist:

Baden-Württemberg 39 Stunden, 30 Minuten

Bayern 40 Stunden, 06 Minuten

Bremen 39 Stunden, 12 Minuten

Hamburg 39 Stunden, 00 Minuten

Niedersachsen 39 Stunden, 48 Minuten

Nordrhein-Westfalen 39 Stunden, 50 Minuten

Rheinland-Pfalz 39 Stunden, 00 Minuten

Saarland 39 Stunden, 30 Minuten

Schleswig-Holstein 38 Stunden, 42 Minuten.


